
Stadt/Gemeinde

GemeindeMerdingen
Landkreis

LandkreisBreisgau-Hochschwarzwald

ÖffentlicheBekanntmachungzurDurchführungderWahlzumEuropäischenParlament–Europawahl–und
derWahldesGemeinderats,derWahldesKreistagsam09.06.2024

1. Am09.06.2024findetinderBundesrepublikDeutschlanddieWahlzumEuropäischenParlament-Europawahl-und
gleichzeitigfindeninderGemeindeMerdingendieKommunalwahlen-WahldesGemeinderats,WahldesKreistags-statt.

2. DieWahlzeitdauertvon8:00Uhrbis18:00Uhr.

3. DieGemeindeistinfolgende2Wahlbezirkeeingeteilt:
Wahlbezirk
Nummer

Bezeichnung/AbgrenzungdesWahlbezirks Bezeichnung/LagedesWahlraums
(Straße,Hausnr.,Zimmer-Nr.)

01 01MerdingenOst Langgasse14,Bürgersaal
02 02MerdingenWest Langgasse14,Bürgerbüro

InderWahlbenachrichtigung,diedenWahlberechtigtenbisspätestens19.05.2024zugestelltwordenist,sindderWahl-
bezirkundderWahlraumangegeben,indemderWahlberechtigtezuwählenhat.
DerBriefwahlvorstand/DieBriefwahlvorständetritt/tretenzurErmittlungdesBriefwahlergebnissesderEuropawahlum
14.30UhrinRathausMerdingen,Kirchgasse2,79291MerdingenimRathaussaal(OG)zusammen.

4. JederWahlberechtigtekannnurindemWahlraumdesWahlbezirkswählen,indessenWählerverzeichnisereingetragen
ist.
DieWählerhabenihreWahlbenachrichtigungundeinenamtlichenPersonalausweis-UnionsbürgereinengültigenIden-
titätsausweis-oderReisepasszurWahlmitzubringen.
DieWahlbenachrichtigungsollbeidenWahlenabgegebenwerden.



5. WahlzumEuropäischenParlament-Europawahl-
GewähltwirdmitamtlichenStimmzetteln.JederWählererhält
beiBetretendesWahlraumseinenStimmzettelausgehändigt.
Stimmzettel-Aufdruck:
StimmzettelfürdieWahlderAbgeordnetendesEuropäi-
schenParlaments
Stimmzettel-Farbe:weißlich
JederWählerhateineStimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw.
dieBezeichnungdersonstigenpolitischenVereinigungundihr
Kennwortsowiejeweilsdieersten10Bewerberderzugelas-
senenWahlvorschlägeundrechtsvonderBezeichnungdes
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung.
DerWählergibtseineStimmeinderWeiseab,dasseraufdem
rechtenTeildesStimmzettelsdurcheinineinenKreisgesetz-
tesKreuzoder auf andereWeiseeindeutigkenntlichmacht,
welchemWahlvorschlagsiegeltensoll.
DerStimmzettelmuss vomWähler in einerWahlkabinedes
Wahlraums oder in einem besonderenNebenraum gekenn-
zeichnetundinderWeisegefaltetwerden,dassseineStimm-
abgabenichterkennbarist.FürdieStimmabgabeimWahllokal
wirdbeiderEuropawahlkeinStimmzettelumschlagverwendet.
InderWahlkabinedarfnichtfotografiertodergefilmtwerden.

6. Kommunalwahlen
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt.
GewähltwirdmitamtlichenStimmzettelninamtlichenStimm-
zettelumschlägen.

6.1 WahldesGemeinderats
Zuwählensind 12Mitglieder.
Stimmzettel-Aufdruck:
WahldesGemeinderats
Stimmzettel-Farbe:orange



6.2 WahldesKreistags
ZuwählensindimWahlkreis
WahlkreisBreisach 7Mitglieder.
Stimmzettel-Aufdruck:
WahldesKreistags
Stimmzettel-Farbe:grün

DieStimmzettelfürdieeinzelnenWahlen(ohneEuropawahl)
sindinjebesonderenStimmzettelumschlägenabzugeben,die
vongleicherFarbewiediezugehörigenStimmzettelsind.
DieStimmzettel fürdieKommunalwahlenwerdendenWahl-
berechtigtenspätestensam08.06.2024zugesandt.
DieStimmzettelumschlägesowieweitereStimmzettelwerden
imWahlraumbereitgehalten.

6.3 BeidenWahlendesGemeinderatsunddesKreistagshatder
WählersovieleStimmen,wiejeweilsMitgliederdesGemein-
deratsunddesKreistagsimWahlkreiszuwählensind(verglei-
cheZiff.6.1-6.2).
DieAnzahlderStimmenistjeweilsimStimmzettelangegeben.

6.4 EsfindetVerhältniswahlstattbeider
-WahldesGemeinderats
-WahldesKreistags
Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem
Stimmzettelaufgeführtsind,Stimmengegebenwerden.
DerWählerkann
- Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen

geben(panaschieren)und
- einemBewerberbiszudreiStimmengeben(kumulieren).

DerWählergibtseineStimmeninderWeiseab,dass
eraufeinemodermehrerenStimmzetteln
- Bewerbern, denen er eine Stimme geben will,

durcheinKreuzhinterdemvorgedrucktenNamen,
durch Eintragung des Namens oder auf sonst
eindeutigeWeiseausdrücklichalsgewähltkenn-
zeichnet,

- Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen
gebenwill,durchdieZiffer"2"oder"3"hinter
demNamen,durchWiederholendesNamensoder
aufsonsteindeutigeWeisealsmitzweioderdrei
Stimmengewähltkennzeichnet.

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne
jede Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeich-
netabgeben.IndiesemFallgiltjederBewerber,des-
senNameimStimmzettelvorgedrucktist,alsmiteiner
Stimmegewählt.Bei derWahldesKreistagsnur so
vieleBewerberinderReihenfolgevonoben,wieMit-
glieder des Kreistags für den Wahlkreis zu wählen
sind.



6.5 BeleidigendeoderaufdiePersondesWählershinweisende
Zusätze oder nicht nur gegeneinzelneBewerber gerichtete
VorbehalteaufdemStimmzettelodersonstimStimmzettelum-
schlagsowiejedeKennzeichnungdesStimmzettelumschlags
habendieUngültigkeitderStimmabgabezurFolge.

6.6 JederWählererhältbeiBetretendesWahlraumsdieentspre-
chendenStimmzettelumschlägeausgehändigt.
DerStimmzettelmuss vomWähler in einerWahlkabinedes
Wahlraums oder in einem besonderenNebenraum gekenn-
zeichnetundindenStimmzettelumschlaggelegtwerden.
InderWahlkabinedarfnichtfotografiertodergefilmtwerden.

7. Wahlscheine
Europawahl
Wähler,dieeinenWahlscheinfürdieEuropawahlhaben,kön-
nenanderWahlimLandkreis,indemderWahlscheinausge-
stelltist,
- durchStimmabgabeineinembeliebigenWahlbezirkdes

Landkreisesoder
- durchBriefwahl
teilnehmen.
WerdurchBriefwahlwählenwill,musssichvonderGemeinde-
behörde/demBürgermeisteramteinenamtlichenStimmzettel,
einenamtlichenStimmzettelumschlagsowieeinenamtlichen
Wahlbriefumschlagbeschaffen.
Kommunalwahlen
Wähler,dieeinenWahlscheinfürdieKommunalwahlenhaben,
könnenanderWahl
- durchStimmabgabeineinembeliebigenWahlraumdesim

WahlscheinangegebenenGebietsoder
- durchBriefwahl
teilnehmen.
DerWahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise
darüber,wiedurchBriefwahlgewähltwird.
Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählenwill,
erhältaufAntragbeiderGemeindebehörde/beimBürgermeis-
teramtnebendemWahlscheinauchdieweiterenBriefwahlun-
terlagen.
DerWählermussseineWahlbriefe(getrenntnachEuropawahl
–rot–undKommunalwahlen–gelb–)mitdenjeweilsdazu-
gehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen Stimmzettelum-
schlägen)unddenunterschriebenenWahlscheinensorecht-
zeitigdenjeweilsaufdenWahlbriefumschlägenangegebenen
Stellenübersenden,dasssiedortspätestensamWahltagbis
18.00Uhreingehen.
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen
Stelle abgegebenwerden.DerWähler, der seineBriefwahl-
unterlagenbeiderGemeindebehörde/beimBürgermeisteramt
selbstinEmpfangnimmt,kannanOrtundStelledieBriefwahl
ausüben.

8. JederWahlberechtigtekannseinWahlrechtnurein-
mal und nur persönlich ausüben. Bei der Europa-
wahlgiltdiesauchfürWahlberechtigte,diezugleichin
einemanderenMitgliedstaatderEuropäischenUnion
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind.
EineAusübung desWahlrechts durch einenVertre-
teranstelledesWahlberechtigten istunzulässig(§6
Absatz4desEuropawahlgesetzes;§19Absatz1des
Kommunalwahlgesetzes).
EinWahlberechtigter,derdesLesens(beiKommunal-
wahlen:oderdesSchreibens)unkundigoderwegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme
gehindertist,kannsichhierzuderHilfeeineranderen
Personbedienen.DieHilfeleistungistauftechnische
Hilfe bei derKundgabe einer vomWahlberechtigten
selbstgetroffenenundgeäußertenWahlentscheidung
beschränkt.UnzulässigisteineHilfeleistung,dieunter
missbräuchlicherEinflussnahmeerfolgt,dieselbstbe-
stimmteWillensbildungoderEntscheidungdesWahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein
InteressenkonfliktderHilfspersonbesteht(§6Absatz
4adesEuropawahlgesetzes,§19Absatz1desKom-
munalwahlgesetzes).DieHilfspersonistzurGeheim-
haltungderKenntnisseverpflichtet,diesiebeiderHil-
feleistungvonderWahleineranderenPersonerlangt
hat.
WerunbefugtwähltodersonsteinunrichtigesErgeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
odermitGeldstrafebestraft.Unbefugtwähltauch,wer
imRahmenzulässigerAssistenzentgegenderWahl-
entscheidung desWahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
eineStimmeabgibt.DerVersuchiststrafbar(§107a
Absatz1und3desStrafgesetzbuches).

9. DieWahlhandlung sowie die im Anschluss an die
WahlhandlungerfolgendeErmittlungundFeststellung
der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich.
JedermannhatZutritt,soweitdasohneBeeinträchti-
gungdesWahlgeschäftsmöglichist.

Ort,Datum

Merdingen,den17.05.2024

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt

MartinRupp,Bürgermeister
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